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So geht Schule 2023/24 

An unserer Schule wird in der Regel Unterricht von Lehrer*innen und Freizeit von 
Freizeitpädagog*innen durchgeführt. Während des Schultages bis 15:30  
wechseln sich Unterrichtszeiten und Freizeiten ab. In manchen Freizeiten gibt es 
gelenkte Angebote, manche Freizeiten können von den Kindern für freies Spiel 
genutzt werden. Während des gesamten Schultages haben die Kinder viele  
Gelegenheiten für Bewegung und Spiel. 

 Gleitender Schulbeginn ab 07:15 (Frühdienst) für alle Kinder 

 Eltern betreten die Schule bitte nur mit vorheriger Terminvereinbarung 

Ab 07:15 ist die Schule geöffnet. Kinder können ab dieser Zeit in die Schule kom-
men und werden in einem Frühdienst von Lehrer*innen betreut. Der Unterricht 
beginnt dann pünktlich ab 08:00. Am Vormittag gibt es für alle Kinder unserer 
Schule eine Jause. Am Vormittag  und am Nachmittag wird gelernt, gearbeitet, 
geturnt, gesungen und fallweise auch gespielt. Zu Mittag haben die Kinder eine 
Stunde Pause, in dieser Zeit gibt es für alle Kinder ein Mittagessen. 
Das Mittagessen wird als Buffet angeboten, es gibt immer auch ein vegetarisches  
Menü und auch ein Angebot ohne Schweinefleisch. Gegessen wird in unserem 
Speisesaal.   
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So geht Schule 2023/24 

Pausen und Freizeit werden so oft als möglich im Freien abgehalten. Nach der 
Mittagspause setzt sich das pädagogische Programm des Vormittages fort.  
Montag bis Donnerstag endet die verpflichtende Anwesenheit der Kin-
der in der Schule um 15:30 mit der Entlassung aus der Schule.  
Am Freitag ist die Entlassung bereits um 14:00 möglich.  
Anschließend gibt es am Freitag bis 15:30 ein Freizeit- Kursangebot unserer  
Pädagog*innen. 
Die sogenannte Gratis-Ganztagsschule endet von Montag bis Freitag 
immer um 15:30.  

Für die Gratis-Ganztagsschule gibt es keine Ermäßigung! 
Bezieher von Mindestsicherung müssen den gültigen Bescheid sofort 
zu Beginn des Schuljahres in der Schule vorlegen, damit das bei der 
Verrechnung berücksichtigt werden kann.  
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Externe Kursanbieter: 
in der Zeit zwischen 15:30 und 17:30 bieten externe Anbieter Kurse an, die mit 
unseren Schüler*innen an unserer Schule abgehalten werden. Diese Kurse sind 
kostenpflichtig und von der Schule gänzlich unabhängig. Wenn in der 
Zeit vor oder nach einem externen Kurs unser Spätdienst in Anspruch genommen 
werden soll, müssen die Kinder jeweils zu Semesterbeginn für die Spätbetreuung 
angemeldet werden. Wenn externe Kurse entfallen, dürfen w ir die Kin-
der in unserem Spätdienst leider nur dann ersatzweise betreuen, wenn das Kind 
für die kostenpflichtige schulische Betreuung angemeldet wurde. 
Damit Kinder bei Entfall externer Kurse nicht plötzlich ganz ohne Betreuung vor 
der Schule stehen, empfehlen wir bei Buchung eines externen Kurses ausdrück-
lich die zusätzliche Anmeldung zur kostenpflichtigen Spätbetreuung!  

So geht Schule 2023/24 

SPÄTDIENST:  
Die Betreuungszeit ab 15:30 wird an unserer Schule „Spätdienst„  
genannt. 
Kinder die zu Beginn des Semesters kostenpflichtig angemeldet wurden, werden 
(je nach Bedarf) Montag bis Donnerstag von 15:30 bis längstens 17:30 in der 
Schule von unseren Freizeitpädagog*innen betreut.  
Kinder die im Spätdienst betreut werden, können um 16:00, 16:30, 17:00 und 
(Montag bis Donnerstag) um 17:30 entlassen werden.  
Am Freitag endet die  Betreuung um 17:00.  

Schneckenclub: Lehrer*innen können für jene Kinder, die etwas lang-
samer arbeiten oder eine zusätzliche, betreute Lernunterstützung benötigen eine 
zusätzliche Übungseinheit anbieten. Je nach Stundenplan kann der Schnecken-
club auch um 15:30 stattfinden. Dieses zusätzliche schulische Förderangebot ist 
auch um 15:30 kostenfrei. Kinder die nicht zum Spätdienst angemeldet sind, 
werden nach dem Schneckenclub entlassen.  

Schulchor: Lehrer*innen musizieren und singen mit ausgewählten 
Schüler*innen. Dieses schulische Begabungsförderungsangebot ist kostenfrei. 

Tischtennis: Für eine begrenzte Zahl von Schüler*innen besteht am 
Freitag ab 14:00 die Möglichkeit einen Tischtenniskurs des Tischtennisvereins Alt 
Erlaa zu besuchen. Dieser Kurs ist kostenfrei. 

Bei überraschendem, kurzfristigem Entfall eines kostenfreien  
Kurses (also eines schulische Zusatzangebotes) werden die Kin-
der selbstverständlich bis zum geplanten Kursende auch kostenfrei im 
Spätdienst beaufsichtigt. 
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So geht Schule 2023/24 

GEÄNDERTE ENTLASSUNGSZEITEN: 
 
Kinder werden nur zu den schriftlich mitgeteilten Zeiten entlassen.  
Änderungen der vereinbarten Entlassung sind täglich möglich, wenn  
die Änderung von einer erziehungsberechtigten Person zeitgerecht und schriftlich 
in der Elternmappe bzw. im Mitteilungsheft mitgeteilt wurde. 
Die Änderung von Entlassungszeiten über Schoolfox ist organisatorisch nicht 
mehr möglich. Das hat sich leider nicht bewährt. 
Ein Telefonanruf ist für eine Änderung der Entlassungszeit nicht möglich, da wir 
die Anrufer*in nicht mit Sicherheit verifizieren können und im pädagogischen  
Betrieb sowohl die telefonische Erreichbarkeit als auch die Erreichbarkeit über 
Schoolfox nicht gewährleistet werden kann. 

ENTLASSUNG DER KINDER: 

Kinder werden immer zur vereinbarten Zeit am Schultor entlassen.  
Mit der Entlassung am Schultor endet die schulische Aufsicht. 
Wir trainieren mit allen Kindern, dass sie in die Schule zurückkommen sollen, 
wenn sie nicht wie ausgemacht abgeholt wurden. Diese Kinder werden dann in 
unserem Spätdienst beaufsichtigt.  
Zu den Hauptentlassungszeiten sorgt die Wohnpark-Security dankenswerterweise 
für zusätzliche Sicherheit. 
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So geht Schule 2023/24 

Die Eltern sind verpflichtet dafür zu sorgen, dass die Kinder pünktlich zum Unter-
richt erscheinen. Ein Kind das aus gesundheitlichen Gründen zum Unterricht 
nicht erscheinen kann, muss bis zum Unterrichtsbeginn als krank gemeldet wer-
den. Aus bestimmten (gesetzlich definierten) Gründen können Eltern 
für Ihre Kinder um eine Befreiung vom Unterricht ansuchen. 
Einen Tag darf die Lehrer*in vom Unterrichtsbesuch befreien. Das ist schriftlich 
im Mitteilungsheft oder in Schoolfox  festzuhalten. 
Bis zu einer Woche darf die Schulleitung die Erlaubnis zum Fernbleiben geben.  
Dazu ist zeitgerecht einige Wochen im voraus bei der Klassenlehrer*in ein  
Antragsformular zu verlangen und der Schulleitung zu übermitteln. 
Ein Fernbleiben vom Unterricht für mehr als eine Woche muss bei der Bildungsdi-
rektion beantragt werden. Ein Antragsformular dafür, kann von der Schulleitung 
verlangt werden. 

Entschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht 

Unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht 

Eltern deren Kinder ohne Entschuldigung dem Unterricht fernbleiben, müssen mit 
einer Verwaltungsstrafe rechnen. 
Auch wiederholtes Zuspätkommen gilt als unentschuldigtes Fehlen. 
Bei häufigem Fehlen  durch ungewöhnlich häufige Arztbesuche eines Kindes 
muss die Lehrer*in bei jedem Besuch eine Zeitbestätigung jedes Arztbesuches 
verlangen.  

Gründe des Fernbleibens 

Das Fernbleiben vom Unterricht ist im §9 des Schulpflichtgesetztes und  
im §45 des Schulunterrichtsgesetzes geregelt.  
Gründe für gerechtfertigtes Fehlen: 
Erkrankung des Schülers, ansteckende Krankheiten in der Familie,  
außergewöhnliche Ereignisse im Leben des Schülers  

Keine Gründe für entschuldigtes Fernbleibens 

Familienfeiern im In– und Ausland, vorverlegter Ferienbeginn,  
billigere Flugkosten außerhalb der Ferien, überraschende Termine im Ausland 
z.B. wegen Reisepass– oder Visumsverlängerung , Notariatstermine, etc. ... 
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Bitte verwenden Sie täglich Schoolfox! 

 Nachrichten einmal täglich lesen! 

 Gelesene Nachrichten bitte immer bestätigen! 

 Abwesende Kinder bitte gleich in der Früh entschuldigen! 

 Geben Sie in Schoolfox bitte Ihre Notfall-Telefonnummern ein!  

So geht Schule 2023/24 

Unsere Pädagog*innen kontrollieren einmal in der Früh, welche Kinder als feh-
lend (krank) gemeldet wurden. 

Unsere Pädagog*innen lesen und beantworten (Montag bis Freitag) 
einmal täglich Ihre Nachrichten die über Schoolfox geschickt werden. 

Eine zeitlich uneingeschränkte Erreichbarkeit unserer Pädagog*innen ist  
nicht vorgesehen. Nicht über Schoolfox und nicht telefonisch. 

KOMMUNIKATION MIT DER SCHULE! 

Alle Klassen kommunizieren mit den Eltern mit Hilfe eines Elternheftes 
oder einer Mitteilungsmappe. 
Schoolfox wird in jedem Fall von der gesamten Schule zusätzlich zur 
Kommunikation verwendet. Zahlreiche w ichtige Informationen der 
Schulleitung erhalten Sie ausschließlich über Schoolfox. Die Pädagog*innen und 
die Schulleitung sind über die Telefone der Schule zumeist nur schwer erreich-
bar, wir rufen Sie jedoch gerne zurück, wenn Sie über Schoolfox eine Nachricht 
hinterlassen oder um ein telefonisches Gespräch bitten. Es ist nicht vorgesehen, 
dass Pädagog*innen ihre privaten Telefonnummern an Eltern weiter-
geben! 

ENTLASSUNG DER KINDER BEIM SCHULTOR 

Die Aufsicht der Schule endet immer mit der Entlassung der Kinder 
am Schultor zum schriftlich vereinbarten Zeitpunkt!  

Kinder die zur vereinbarten Zeit nicht abgeholt wurden, müssen immer selbst-
ständig in den Spätdienst zurückkommen, damit Sie unter Aufsicht 

sind. Das trainieren wir mit den Kindern vom ersten Schultag an! 

 

SPÄTDIENST-NOTFALL-TELEFONNUMMER 

Wenn Sie uns in einem Notfall (U-Bahn-Störung, Unfall,…) 
ab 15:45 telefonisch erreichen müssen, rufen Sie uns bitte unter  

+431 4000 56 39770 an! 
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So geht Schule 2023/24 

HOME-SCHOOLING/FERNUNTERRICHT: 

Für den Fall eines Lockdowns oder einer Quarantäne stehen uns drei  
Möglichkeiten des Fernunterrichtes zur Verfügung.  

1. Abholstationen für Bücher und Hefte im Eingangsbereich der Schule 

2. Digitaler Unterricht mittels Microsoft Office 365 der Stadt Wien 

3. Digitaler Unterricht mittels Schoolfox 

Beim Klassenforum zu Beginn des Schuljahres wird darüber beraten,  
welche Formen des Fernunterrichtes bei Bedarf zum Einsatz kommen  
werden. Die Entscheidung der Art des Fernunterrichtes unterliegt letztlich der 
freien Methodenwahl der Klassenlehrer*innen und muss weder zwingend, noch 
ausschließlich über eine digitale Lernplattform erfolgen.  

Office 365 

Die Stadt Wien hat für alle Schüler*innen und Lehrer*innen dauerhaft und gratis 
die gemeinsame Benutzung von Microsoft Office365 und Microsoft Teams als di-
gitale Lernplattform ermöglicht. Das bedeutet, dass die Stadt Wien jedem Kind, 
das eine Schule der Stadt Wien besucht, dauerhaft für diesen Zeitraum, also bis 
zum Endes einer Pflichtschulzeit an einer Schule der Stadt Wien, eine eigene  
E-Mailadresse und eine kostenlose Lizenz für Microsoft-Office 365 Programme 
(Word, Excel, Teams etc.) zur Verfügung stellt. 
Wenn im Klassenforum die gemneinsame Verwendung von Office 365 beschlos-
sen wurde, erhalten die Eltern von den Lehrer*innen zu Beginn des Schuljahres 
die Zugangsdaten für ihre Kinder. Die Eltern sorgen danach bitte dafür, dass die 
Kinder mit diesen Programmen im Bedarfsfall zuhause auch arbeiten können.  
Eltern können aber in jedem Fall die Zugangsdaten ihres Kindes für 
Office 365 bei der Schulleitung anfordern! 

SCHOOLFOX: 

Das Kommunikationsprogramm SCHOOLFOX bietet ebenfalls Möglichkeiten  
digitalen Fernunterricht durchzuführen. 
SCHOOLFOX ist ein privates Programm für das unsere Schule eine Lizenz  
erworben hat. Schoolfox ist DSGVO konform.  
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So geht Schule 2023/24 

 

SEKRETARIAT: 
Herr Harald Holzapfel ist an unserer Schule jeweils  
Dienstag und Donnerstag von 08:00 bis 15:00 tätig. 
Kontakt: harald.holzapfel@schule.wien.gv.at 
Telefon: +431 4000 563972 

SCHULLEITUNG: 

Dir. Claus Großkopf ist für alle Eltern über Schoolfox 
direkt erreichbar.  
E-Mail: claus.grosskopf@schule.wien.gv.at 
 
Kontaktaufnahme mittels Telefonanruf ist  
erfahrungsgemäß nur selten erfolgreich! 

KONTAKT ZUR ADMINISTRATION: 

 

FREIZEITLEITUNG: 
Frau Elisabeth Wackernell ist Ihre Ansprechperson für  
Fragen zur Verrechnung des Betreuungsbeitrages. 
Kontakt: elisabeth.wackernell@schule.wien.gv.at 
Telefon: +431 4000 563971  

TEAMLEITUNG: 
Frau Sibylle Möslinger ist die Teamleitung unserer  
Freizeitpädagog*innen. 
Sie kann Ihre Fragen zur Betreuung während des  
Schulbetriebes und an schulfreien Tagen beantworten . 
Kontakt: sibylle.moeslinger@bildung-wien.at 
Telefon: +431 4000 5639731  
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So geht Schule 2023/24 

Der Elternverein ist eine Solidargemeinschaft und Interessenvertretung aller Erziehungsberechtigten, deren 
Kinder unsere Schule besuchen. Der Elternverein wird durch den Elternausschuss repräsentiert und besteht 
aus den engagierten Elternvertreter*innen aller Klassen unserer Schule. Gemeinsam setzen wir uns für eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Schule, Lehrkräften und Eltern ein. Unser Ziel ist es, eine gute Schul-
partnerschaft zu fördern und aktiv zum Wohl unserer Kinder beizutragen. 
 
Wir haben die Möglichkeit, die Schule finanziell zu unterstützen, beispielsweise durch die Bereit-stel-lung von 
Mitteln für die Bibliothek oder den Kauf von Fußballtoren. Zudem haben wir über das Schul-forum ein Mitent-
scheidungsrecht in vielen Belangen, die die Schule oder unsere Kinder betreffen. Dazu gehören außerschuli-
sche Angebote, die Auswahl des Anbieters des Schulessens oder die Fest-legung schulautonomer Feiertage. 
In Konfliktsituationen können wir auf informeller Basis eine schlich-tende Rolle bei Streitfragen einnehmen. 
Wir sind das Sprachrohr für besorgte Eltern gegenüber der Schul-leitung und setzen uns gleichzeitig dafür ein, 
die Standpunkte der Schulleitung in der Elternschaft zu kommu-nizieren. 
 
Der Elternverein organisiert verschiedene Veranstaltungen wie den Weihnachtsbasar und das Schul-
sommerfest. Darüber hinaus unterstützen wir die Schulleitung und Lehrkräfte bei der Durchführung von Un-
terrichtsprojekten. Unsere finanziellen Mittel setzen sich hauptsächlich aus den Mitgliedsbei-trägen sowie den 
Einnahmen von Buffets und Veranstaltungen zusammen. Es ist uns ein besonderes Anliegen, Kinder zu unter-
stützen, deren Familien nicht genug Geld haben, um schulische Veranstal-tungen wie Projektwochen zu finan-
zieren. Um eine Unterstützung zu beantragen, ist der Erwerb der Mitgliedschaft Voraussetzung. Im Bedarfsfall 
informieren Sie bitte die jeweiligen Klassenlehrer*innen und reichen den Antrag über das bereitgestellte For-
mular beim Elternverein ein. Der Zeitraum für die Antragstellung liegt in den ersten sechs Wochen jedes Se-
mesters. In der anschließenden Versammlung des Elternausschusses wird über die Gewährung und die Höhe 
der Unterstützung entschieden. 
 
Üblicherweise werden Ende September alle Eltern angeschrieben, um den Mitgliedsbeitrag für das jeweilige 
Schuljahr zu entrichten. Daher appellieren wir an alle Eltern, die jährlichen Mitgliedsbeiträge zu leisten! 
 
Unser Elternverein basiert auf dem Vereinsgesetz und unseren Statuten. Zu Beginn jedes Schuljahres findet 
eine Hauptversammlung statt, wo der Vorstand gewählt wird und der Mitgliedsbeitrag für den Elternverein 
festgelegt wird. Ab dem Schuljahr 2023/24 beträgt der Mitgliedsbeitrag 32 Euro. Der Vorstand besteht aus 
folgenden Funktionsträgern: Vorsitzende*r und Stellvertretung, Schriftführer*in und Stellvertretung, Kas-
sier*in und Stellvertretung. Zusätzlich werden zwei Rechnungsprüferinnen bestellt, die die Vereinstätigkeiten 
gemäß den Statuten übeprüfen. Alle Mitglieder des Vorstands und die Rechnungsprüferinnen arbeiten ehren-
amtlich und erhalten keine finanzielle Vergütung für ihre Arbeit. 

Willkommen beim Elternverein der GTVS Alt Erlaa! 

KONTAKT: 
Bei Fragen oder Anliegen könnt ihr uns per E-Mail: vorstand@ev-alterlaa.at erreichen. 

KONTODATEN: 

Unsere Bankverbindung lautet:  
Bank Austria, Elternverein GTVS Alt-Erlaa 

IBAN: AT26 1200 0006 8100 7605 


